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DEKRET DER FÜHRUNGSKRAFT VOM 13. APRIL 2021, NR. 124 
 
 

ERNENNUNG DER EINHEBUNGSBERECHTIGTEN BEAMTIN UND  
BEAUFTRAGTE DES ÖKONOMATSDIENSTES 

 

 
Die Führungskraft der Landesberufsschule für Handel und Grafik 'Johannes Gutenberg' Bozen,  
Frau Dr. Susanna Huez, 
 
hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 
 
in das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 22/2018, welches im Artikel 18, Absatz 1, vorsieht, dass 
der Direktor für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist; 
 
in das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 22/2018, welches im Artikel 18, Absatz 9, vorsieht, dass 
der Direktor alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens trifft und im Rahmen des 
vom Schulrat genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der Geldmittel zur Durchführung 
der in die Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt; 
 
in das Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, betreffend die Be-
stimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes; 
 

in das Dekret des Landeshauptmannes vom 31. Mai 1995, Nr. 25, in geltender Fassung, 
insbesondere Art. 12 (Ökonomatsdienst); 
 

in den Beschluss der Landesregierung vom 10.10.2017, Nr. 1086, mit welchem die Verordnung 
über die Verwaltung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Berufsschulen der 
Autonomen Provinz Bozen, welcher im Art. 16 die Ausgaben für den laufenden Betriebsbedarf 
regelt; 
 
in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27, 
Absatz 1, vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer 
institutionellen Ziele volle Verhandlungsautonomie haben; 
 
hat festgestellt, dass es notwendig ist, eine Bargeldkasse für Kleinspesen unter 1.000,00 Euro in der 
Landesberufsschule für Handel und Grafik 'Johannes Gutenberg' Bozen zu führen 
 

verfügt 
 

die Führungskraft der Landesberufsschule für Handel und Grafik 'Johannes Gutenberg' Bozen das 
Dekret Nr. 69 vom 21. März 2019 zu widerrufen und Frau Sigrid Parteli als einhebungsberechtigte 
Beamte und Beauftragte des Ökonomatsdienstes zu ernennen. 
 
Die Führungskraft 
Susanna Huez 
(mit digitaler Signatur unterzeichnet) 
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